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Sehr geehrter Herr Müller-Deck, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Kommunikation über die Medien der Stadt Lauscha (Homepage und Amtsblatt) möchten wir Sie 

hiermit darüber informieren, dass die Lore und Werner Heumann-Stiftung in Ihrer Vorstandssitzung  

am 04.12.2024 für 2025 ein Gesamt-Budget von max. 20.000 EUR für die Förderung Ihrer 

satzungsgemäßen Zwecke in der Glasbläserstadt zur Verfügung stellt. 

 

Gefördert werden Projekte, Vorhaben oder Einrichtungen die: 

- die Ziele und Zwecke der Stiftung erfüllen und daher Kunst und Kultur fördern oder im 

Bereich der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes positiv wirken, 

- zur Profilbildung der Stiftung beitragen, 

- einen hohen Anteil an ehrenamtlichem Einsatz aufweisen, 

- bürgerschaftliche Eigeninitiative und Selbstverantwortung erkennen lassen, 

- sich unmittelbar regional in Lauscha und seinen Ortsteilen verorten lassen 

- vorhandenes Engagement in der Stadt zweckmäßig einbinden und vernetzen, 

- nachhaltig und zukunftsweisend angelegt sind. 

 

Die Stiftung verwirklicht den von den Stiftern beabsichtigten Zweck insbesondere durch die 

Förderung der Pflege und Erhaltung von Kulturwerten in der Geburtsstadt der Stifter, Lauscha in 

Thüringen. Unter Kulturwerten sind Gegenstände von künstlerischer oder sonstiger kultureller 
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Bedeutung, Kunstsammlungen, künstlerische Nachlässe, Bibliotheken, Archive und vergleichbare 

Einrichtungen zu verstehen 

Aussagekräftige Förderanträge sind gemäß den beiliegenden Förderrichtlinien bis zum 28.02.2025 bei 

der Stiftung in geeigneter Schriftform einzureichen.  

Der Stiftungsvorstand entscheidet im eigenen Ermessen über die Zuwendung. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.  

 

Wir danken Ihnen für die Weiterleitung der Information an das geeignete Publikum. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dr.-Ing. Gerhard Greiner-Bär   Toni Köhler-Terz  Stefan Böhm-Wirt 

Vorsitzender des Stiftungsvorstands  Stiftungsvorstand  Stiftungsvorstand

  

 

 

 


